
Bekanntmachung der Gemeinde Schwalmtal über die Aufstellung und Auslegung des Be-
bauungsplanes Am/40 „Linde“ 
 
 
Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr der Gemeinde Schwalmtal hat am 07.06.2022 
gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (BGBl. I S. 674) die Aufstellung des Bebauungsplanes Am/40 „Linde“ beschlossen. Gleich-
zeitig wurde gemäß § 13 a BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen, die Ausle-
gung des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Zu diesem Bebauungsplan 
gehört eine Begründung. 
 
Das Ziel der Planung besteht darin, ein Mehrfamilienhaus und ein Doppelhaus sowie die erforderli-
che Erschließung durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes planungsrechtlich abzusichern. 
Weitere wesentliche Planungsziele bestehen in der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sowie eines harmonischen Überganges zu den bestehenden Siedlungsstrukturen. 
 
Aufgrund dieser Beschlussfassung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungs-
planes Am/40 „Linde“ mit Begründung in der Zeit  
 

vom 20.06.2022 bis einschließlich 01.08.2022 
 
zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Schwalmtal, Fachbereich Planung, Verkehr und 
Umwelt, Markt 20, Zimmer 209, während folgender Dienststunden: 
 
montags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
dienstags und mittwochs  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr   und  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags    von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr   und  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
freitags     von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 
 
Gemäß § 4 a Abs. 4 BauGB stehen die Unterlagen zu diesem Bebauungsplanverfahren auf der 
Homepage der Gemeinde Schwalmtal zum Download zur Verfügung.  
(www.schwalmtal.de  Wirtschaft & Bauen  Bauleitplanung   laufende Bauleitplanverfahren) 
 
Zu Ihrem eigenen Schutz wird vorrangig gebeten, die Unterlagen auf der Homepage der Gemein-
de Schwalmtal aufzurufen. 
 
Während dieser Zeit können Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes insbesondere 
schriftlich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch (info@gemeinde-schwalmtal.de) vorge-
bracht werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird der Rat der Gemeinde Schwalmtal über die 
fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Plan unberücksich-
tigt bleiben können.  
 
Der Bebauungsplan Am/40 „Linde“ wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Abs. 1 BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
  

http://www.schwalmtal.de/


Die Abgrenzung des Planentwurfes ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten Kartenaus-
schnitt. 
 

 
 
 
Schwalmtal, den 08.06.2022                           
 
 
 
- gez. Andreas Gisbertz - 
      Bürgermeister 
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